
Das Bundesamt für Güterverkehr informiert über 
Änderungen im Güterkraftverkehrsgesetz 
Am 9. September 2004 sind Änderungen zum Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) in 
Kraft getreten.  
 
Die neuen güterkraftverkehrsrechtlichen Vorschriften enthalten folgende wesentliche 
Änderungen: 

• Ein Unternehmer, dessen Unternehmen seinen Sitz im Inland hat, darf danach bei 
Fahrten im Inland im gewerblichen Güterkraftverkehr Fahrpersonal, das weder aus 
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, noch aus einem Vertragsstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes noch aus der Schweiz kommt, nur beschäftigen, 
wenn dieses im Besitz einer gültigen Arbeitsgenehmigung ist, einer solchen nicht 
bedarf oder im Besitz einer gültigen Fahrerbescheinigung nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 881/92 ist. Der Unternehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
das ausländische Personal alle zur Kontrolle erforderlichen Unterlagen mitführt. 

• Berechtigungen (Erlaubnis, Gemeinschaftslizenz, CEMT-Genehmigung, CEMT 
Umzugsgenehmigung, schweizerische Lizenz oder Drittstaatengenehmigung) und 
fahrzeugbezogene Nachweise, die während der Beförderung mitzuführen sind, 
dürfen nicht in Folie eingeschweißt oder in ähnlicher Weise mit einer Schutzschicht 
überzogen sein. 

• Zuwiderhandlungen gegen die Mitführungspflicht der notwendigen Unterlagen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz von Fahrpersonal aus Drittstaaten 
(Arbeitsgenehmigung/Fahrerbescheinigung) sind Ordnungswidrigkeiten, die mit 
einem Bußgeld von bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden können. Ein 
Unternehmer, der Fahrpersonal aus Drittstaaten ohne die erforderliche 
Arbeitsgenehmigung/Fahrerbescheinigung beschäftigt, begeht eine 
Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 200.000,00 Euro geahndet 
werden kann. 

• Bei der vom Unternehmer abzuschließenden Haftpflichtversicherung muss die 
Mindestversicherungssumme je Schadensereignis 600.000 Euro betragen. Schäden, 
die von einem Unternehmer oder seinem Repräsentant vorsätzlich verursacht 
werden, können von der Versicherung ausgenommen werden. Gleiches gilt für 
Schäden aufgrund höherer Gewalt. Für bestimmte Beförderungsgüter, die aufgrund 
ihres besonderen Wertes ein gesteigertes Haftungsrisiko für den Versicherer 
bedeuten, kann ebenfalls ein Haftungsausschluss vereinbart werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit der Vereinbarung einer Jahreshöchstersatzleistung 
und eines Selbstbehaltes. Die Jahreshöchstersatzleistung darf nicht weniger als das 
Zweifache der Mindestversicherungssumme betragen. 

• Im Rahmen der neuen Aufgaben für die Durchführung von technischen 
Unterwegskontrollen und zur Kontrolle der Ladungssicherung kann das Bundesamt 
für Güterverkehr bei Verstößen gegen die technischen Anforderungen an das 
Kraftfahrzeug die Weiterfahrt solange untersagen, bis der verkehrsgefährdende 
Zustand beseitigt ist. 

• Werden bei Beförderungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, auf welche 
die Vorschriften des GüKG keine Anwendung finden, Kraftfahrzeuge eingesetzt, die 
nicht von der Kraftfahrzeugsteuer befreit sind, hat der Beförderer dafür zu sorgen, 
dass während der Beförderung ein Begleitpapier oder ein sonstiger Nachweis 



mitgeführt wird, in dem das beförderte Gut, Be- und Entladeort sowie der land- und 
forstwirtschaftliche Betrieb angegeben werden. Das Begleitpapier muss vom 
Fahrpersonal während der Beförderung mitgeführt und auf Verlangen der 
Kontrollberechtigten zur Prüfung herausgegeben werden. 

 
Den Text der wichtigsten Neuregelungen finden Sie nachfolgend.  
 

§ 2 Ausnahmen 
 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf [...] 
 
7. die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben übliche Beförderung von land- und 
forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern oder Erzeugnissen 
 
a) für eigene Zwecke, 
 
b) für andere Betriebe dieser Art 
 
aa) im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder 
 
bb) im Rahmen eines Maschinenringes oder eines vergleichbaren wirtschaftlichen 
Zusammenschlusses, sofern die Beförderung innerhalb eines Umkreises von 75 Kilometern 
in der Luftlinie um den Mittelpunkt des Standorts des Kraftfahrzeugs im Sinne des § 23 Abs. 
1 Satz 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung mit Zugmaschinen oder 
Sonderfahrzeugen durchgeführt wird, die nach § 3 Nr. 7 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGB l. I S. 3818), von der 
Kraftfahrzeugsteuer befreit sind, sowie 
 
(1a) Werden bei Beförderungen nach Abs. 1 Nr. 7 nicht von der Kraftfahrzeugsteuer befreite 
Fahrzeuge eingesetzt, hat der Beförderer dafür zu sorgen, dass während der Beförderung 
ein Begleitpapier oder ein sonstiger Nachweis mitgeführt wird, in dem das beförderte Gut, 
Be- und Entladeort sowie der land- und forstwirtschaftliche Betrieb, für den die Beförderung 
erfolgt, angegeben werden. Das Fahrpersonal muss das Begleitpapier oder den sonstigen 
Nachweis nach Satz 1 während der Beförderung mitführen und Kontrollberechtigten auf 
Verlangen zur Prüfung aushändigen oder in anderer Weise zugänglich machen. 

§ 7 Mitführungs- und Aushändigungspflichten im gewerblichen 
Güterkraftverkehr 
 
(1) Soweit für eine Fahrt im gewerblichen Güterkraftverkehr eine Berechtigung (Erlaubnis, 
Gemeinschaftslizenz, CEMT-Genehmigung, CEMT-Umzugsgenehmigung, Schweizerische 
Lizenz oder Drittstaatengenehmigung) und der Nachweis der Erfüllung bestimmter Technik-, 
Sicherheits- und Umweltanforderungen für das eingesetzte Fahrzeug vorgeschrieben sind 
und die Fahrt im Inland durchgeführt wird, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass 
während der gesamten Fahrt die jeweils erforderliche Berechtigung und die 
fahrzeugbezogenen Nachweise mitgeführt werden, die nicht in Folie eingeschweißt oder in 
ähnlicher Weise mit einer Schutzschicht überzogen sein dürfen.  



 
(2) Das Fahrpersonal muss die erforderliche Berechtigung und die fahrzeugbezogenen 
Nachweise nach Absatz 1 während der Fahrt mitführen und Kontrollberechtigten auf 
Verlangen zur Prüfung aushändigen. Ausländisches Fahrpersonal muss auch den Pass oder 
ein sonstiges zum Grenzübertritt berechtigendes Dokument mitführen.  

§ 7a Güterschaden-Haftpflichtversicherung 
 
(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und aufrecht 
zu erhalten, die die gesetzliche Haftung wegen Güter- und Verspätungsschäden nach dem 
Vierten Abschnitt des Vierten Buches des Handelsgesetzbuches während Beförderungen, 
bei denen der Be- und Entladeort im Inland liegt, versichert.  
 
(2) Die Mindestversicherungssumme beträgt 600.000 Euro je Schadensereignis. Die 
Vereinbarung einer Jahreshöchstersatzleistung, die nicht weniger als das zweifache der 
Mindestversicherungssumme betragen darf, und eines Selbstbehalts sind zulässig.  
 
(3) Von der Versicherung können folgende Ansprüche ausgenommen werden:  

1. Ansprüche wegen Schäden, die vom Unternehmer oder seinem Repräsentanten 
vorsätzlich begangen wurden, 

2. Ansprüche wegen Schäden, die durch Naturkatastrophen, Kernenergie, Krieg, 
kriegähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Streik, Aussperrung, 
terroristische Gewaltakte, Verfügungen von hoher Hand, Wegnahme oder 
Beschlagnahme seitens einer staatlich anerkannten Macht verursacht werden, 

3. Ansprüche aus Frachtverträgen, die die Beförderung von Edelmetallen, Juwelen, 
Edelsteinen, Zahlungsmitteln, Valoren, Wertpapieren, Briefmarken, Dokumenten und 
Urkunden zum Gegenstand haben. 

 
(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Beförderung ein Nachweis über 
eine gültige Haftpflichtversicherung, die den Ansprüchen des Absatzes 1 entspricht, 
mitgeführt wird. Das Fahrpersonal muss diesen Versicherungsnachweis während der 
Beförderung mitführen und Kontrollberechtigten auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.  
 
(5) Der Versicherer teilt dem Bundesamt für Güterverkehr den Abschluss und das Erlöschen 
der Versicherung mit.  

§ 7b Einsatz von ordnungsgemäß beschäftigtem Fahrpersonal 
 
(1) Ein Unternehmer, dessen Unternehmen seinen Sitz im Inland hat, darf bei Fahrten im 
Inland im gewerblichen Güterkraftverkehr einen Angehörigen eines Staates, der weder 
Mitglied der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum noch Schweizer Staatsangehöriger ist, nur als Fahrpersonal 
einsetzen, wenn dieser im Besitz einer gültigen Arbeitsgenehmigung (§ 284 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch) ist oder einer solchen nach § 284 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht bedarf oder im Besitz einer von einer inländischen 
Behörde ausgestellten gültigen Fahrerbescheinigung nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung 



(EWG) Nr. 881/92 ist. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass ausländisches 
Fahrpersonal 

1. den Pass, Passersatz oder Ausweisersatz und 

2. die Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung und die Arbeitsgenehmigung, soweit 
diese erteilt worden ist mitführt; die in Nummer 2 genannten Unterlagen können 
durch eine von einer inländischen Behörde ausgestellte gültige Fahrerbescheinigung 
nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 ersetzt werden. 

 
(2) Das Fahrpersonal muss die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 2 während der gesamten 
Fahrt mitführen und Kontrollberechtigten auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.  
 
(3) Die Fahrerbescheinigung nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 wird 
von der Erlaubnisbehörde erteilt. Die Landesregierung oder die von ihr ermächtigte Stelle 
kann eine andere zuständige Behörde bestimmen.  

§ 12 Befugnisse 
 
(1) Soweit dies zur Durchführung der Aufgaben nach § 11 Abs. 2 erforderlich ist, kann das 
Bundesamt insbesondere auf Straßen, auf Autohöfen und an Tankstellen 
Überwachungsmaßnahmen im Wege von Stichproben durchführen. Zu diesem Zweck dürfen 
seine Beauftragten Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung anhalten, die Identität des 
Fahrpersonals durch Überprüfung der mitgeführten Ausweispapiere feststellen sowie 
verlangen, dass die Zulassungsdokumente des Fahrzeugs, der Führerschein des 
Fahrpersonals und die nach diesem Gesetz oder sonstigen Rechtsvorschriften bei Fahrten 
im gewerblichen Güterkraftverkehr mitzuführenden Nachweise, Berechtigungen oder 
Bescheinigungen zur Prüfung ausgehändigt werden. Das Fahrpersonal hat den Beauftragten 
des Bundesamtes unverzüglich die zur Erfüllung der Überwachungsaufgaben erforderlichen 
Auskünfte wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen zu erteilen. Es kann die 
Auskunft auf Fragen verweigern, deren Beantwortung es selbst oder einen der in § 383 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde.  

§ 13 Untersagung der Weiterfahrt 
 
(1) Das Bundesamt kann die Fortsetzung der Fahrt untersagen, soweit dies zur 
Wahrnehmung der ihm nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 oder 3 übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  
 
(2) Werden die in § 7b Abs. 1 Satz 2 genannten Unterlagen oder die nach Artikel 3 Abs. 1 
der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 vorgeschriebene Fahrerbescheinigung nicht im Original 
mitgeführt oder auf Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, so können das Bundesamt 
sowie sonstige Kontrollberechtigte dem betroffenen Fahrpersonal die Fortsetzung der Fahrt 
so lange untersagen, bis diese Unterlagen vorgelegt werden. Das Bundesamt sowie sonstige 
Kontrollberechtigte können die Fortsetzung der Fahrt ferner untersagen, wenn  

1. eine Erlaubnis nach § 3 oder eine Berechtigung nach § 6 nicht mitgeführt wird oder 
nicht zur Prüfung ausgehändigt wird oder 



2. eine nach § 46 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 
132 Abs. 1 Nr. 1 der Strafprozessordnung angeordnete Sicherheitsleistung nicht oder 
nicht vollständig erbracht wird. 

 


